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Der Been.iungsplan wird aufgrund der SS 2 und 10 des
B.indesb3.igesetzes (BBauG) in der Fassung vorn 18. Aug
1976 (BGBI . 1, S. 2256), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Beschleuöiguru von Verfahren uü zur Er-
leichterurB von Investitionsvortnbm im Städtebau-
r:echt vm 6. Juli 1979 (BGBI. l,-S. 949) in VU-
bincJung mit der Vuordnt.r© über die paul sche lützung
der Gruüstücke (BauNVOL in der Fassung van 15. Sa)t
1977 (MBI. 1, S. 1763) aufgestellt.
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l ART HR BAUlmEN NUUUNG

(S 9 Abs.l Nr.l BBauG, SS 1-15 BauNVO)

1 .1 Reines wohngebiet (WR), S 3 BauNVO

Die Ausnatlien entspr. S 3 Abs.3 BauNVO sind nach
S l Abs.6 Nr.l BauNVO nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes und damit nicht zu lässig.

1 .2 AI Iganeines Hohruebiet (WA), S q BauNVO

Die Ausnahmn: Nr.2 - Sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe, Nr .3 - Anlagen für Verwaltungen

sowie für sports sche Zwecke und Nr.5 - Takstellen
entspr. S q Abs.3 BauNVO sind nach S l Abs.6 Nr.l
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und
darHit nicht zulässig.
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2 MS nR BAUIUm NURUNG
(S 9 Abs.l Nr.l BBauG, SS 16-21 BauNVO)

2.1 Vollgeschosse (Z), S 18 BauNVO

Die Zah[ der Vo[ [geschosse wird für (]en gesamten

Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf max .
2 Vollgeschosse begrenzt.
[lbbei sind die Festsetzungen tiber die Höhenlage

paul icher Anlagen zu beachten, die in besonderen
Fä[ [en au(h zu Einschränkungen bei (]er Zdl] der
Vollgeschosse führen können .

2.2 Grundflächen- und Geschossflächenzahl (GRZ, {FZ),
SS 19. 20 BauNVO

Als Mass der baulicherl NutzurB werden die im Be-
bt.H.irNsplan angegebenen Werte tiber Grund- und Geschoss-
flächenzäll als Höchstwerte festgesetzt
Festsetzungen (]er überbaubaren Fläche oder Vorschriften
der Landesbauor(]nung fur f:heinlandHalz können in be-
sonderen Fäl led aLKh zu einer geringeren AusrutzurB
zwirlgen .
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3 BAUWIU
(S 9 Abs.l Nr.2 BBauG, SS 22 und 23 BauNVO)

3.1 Die Bauweise wird für die einzelnen (;ebietsteile
des Bebauungsplanes wie folgt festgesetzt

3.2 (ëbietsteile AI,A2 : offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

3.3 (;ebietstei l BI
schränkung .

offene Bauweise ohne Ein
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q. ünRBAUBA@ UUNDSTüaSFLA(:HN, SnLLUN XR
BAklCHN ANLAaN

(S 9 Abs.l Nr.2 BBauG, S 23 BauNVO)

q.l Die Baugrenze weist gem. S 23 Abs.3 BauNVO

die tiberbaubaren Grundstücksflächen aus;
ein überschreiten dieser Baugrenze von Gebäuden
und (ëbäudeteilen ist in der Regel unzulässig.
Ausnahmsweise kann für besondere (ëbäudetei le
ein überschreiten bis zu max. 0,5 m zugelassen
werden .

q.2 Die in der Planzeichnung festgesetzten First-
richtungen (Hauptgebäudeaußenwände) sind
einzuhalten. (in der Regel mrallel zu einer der
sein ictcal bzH zur frontalen .Grundstücksgrenze)
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5. FLACHE FÜR GARA(EN, STELL.MATZE, bEBmMLAaN
(S 9 Abs.l Nr.q BBauG. SS 12 und lq BauNVO)

5.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
sirü (;augen nur als Einzel- und Doppelgaragen
innerhalb der übertnubaren Grundstücksflächen und
auf dafür spezies l vorgesehenen Flächen, zwischen
Straßenbegrenzungslinie und Baukörper bzw.Ihuwich.
zulässig. Vor Garagen ist Jeweils ein Stellplatz
von min . 5 m Tiefe (Zwischenraum Garage-Straßen-
begrenzungsl in ie) vorzusehen .
Von dieser Festsetzung kann at)gesehen werden. sobald
die Hangsituation aufgrund ihrer topographischen Ver-
hältnisse (Höhensprung) eine tiefe Integrierung einer
Garage sehr erschwert.

5.2 Nebenanlagen im Same des S lq BauNVO sind nur irxpr
halb der überbautnren Grundstücksfiächerl zulässig.

5.21 Folgende Nebanllagrli sind aLxh außerhalb der übertni
Ihren Grundstücksflächert zulässig:
- füllboxen als Einzel- und Samelboxen
- Offae fërgolen ais Holzkonstrtktion bis zu einer

Größe von 30 m2

- Die der Versorq.ru (]es 13augebietes mit Elektrizität.
Gas, VJärve und l@sser sowie zur AbleituB von Ab-
wasser dienenden Anlagen.

5.3 (ëragenges(blosse (tdl Idl Intëgrla'te (ä'aßen) öden
gem. S 21 üs.l Bail®0 auf die Zell der Vollgesdnsse
ni(ht axgerednet.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche hielt)en dle Flädnl
tier Std lplätze uü (fragen gan. S 21a Abs.q Nr.3 Ba.ö\lW)

ultra'(kkslchtlgt .
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6 WRKEHRVLACHN
(S 9 Abs.l . Nr.l l BBauG)

6.1 Entlang der Straßenverkehrsflächen werden entspr
der Planzeichnung Verkehrsgrünflächen mit inte-
grierten Parkbuchten festgesetzt
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7. FLACHN FÜR AUFSmüTWNnN UND AB(3MBUN(EN, UNIT
SIE ZUR HRSnLLWG ES STRASUMORPaS mFm[)Ulla SIND

(S 9 Abs.l Nr.26 BBauG)

7.1 Die für die Herstellt.mg der Verkehrsflächen erforderl schen

Böschungen sind, soweit sie in der Planzeichnung festge-
setzt sind. vom Angrenzer auf den privaten Grundstücks-
flächen zu dulden.
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8 WFmnl(:K UND mlVAn @üWLACHN
(S 9 Abs.l Nr.15 BBauG)

MASNAHWN ZW SmUn, ZUR nUa UND ZUR ENWla
LWG HR LANDSmAFT

(S 9 Abs.l Nr.20 BBauG)

8.1 Die öffentl iche Grljnfläche mit der Zweckbestirmung -
"Feuchtsenke" (F) ist als Sukzessionsfläche zu be-
trachten . ]bs Feuchtgebiet ist (]er Eigalentwicklung
zu (iberlassen . Vorhandene standort:gerechte Gehölze

und der .hngaufwuchs sind zu erhalten und zu schützen
DtJngung tmd chemische Schädlingsbekämpfung sind unzu-
läss ig .
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9. AN#LANZUNaN UND nLANZBINDUN(EN

(S 9 Abs.l Nr.25a und b BBauG, S 23 U3au0

SS 1, 2, 3 und 17 LPfIG)

9.1 Anpflanzuruen
An den in der P landarstellurB schematisch bezeich-
neten Std len sind großkronige einheimische (land
schaftstypische) Laubbäune als Einzelbäune oder
Baugruppen auf der Straßenseite anzupflanzen, zu
pflegen und zu unterhalten. Ab ICX) m2 (3artenfläche
ist ein Ba.,m, ie weitere 3(X) m2 ein zusätzlicher
Baum zu pflanzen oder zu unterhalten
Die Bäume sind in der (Dualität nach den Bestirmungen
des BDB (Bund Deutscher Baumschulerl) in der Aufzucht
form als Hochstämle oder Solitär mit einer Mindest-
höhe von 3,0 m zu pflanzen.
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10. HÖKWAU ER BAHICHN AWAY
(S 9 Abs.2 BBauG. S 16 Abs.3 BauNVO)

10.1 Die Höhenlage der baut schen Anlagen des Bebauungs
planes wird wie folgt festgesetzt
1. Oberkante Rohbaufußboderl Erdgeschoß
2. Trauftlöhe
3. Firsthöhe
Die Festsetzungen sind fur die einzelnerl Tei lbereiche
in cËn folgenden Skizzen erläuterti'h

lO. l . l (})erkante Rohbaufußboden Er(geschoß
Diese wird gemessen an der Außenwand des (Ëbäudes und
darf bergseitig ein festgesetztes Maß über dem nät(ir-
l ichen Gelände nicht überschreiten .

festgesetztes Maß

fur die Gebietstei le

(iso h.

'28
B'8

lO.1 .2 Traufhöhe

Diese wird als die Höhe zwischen der Sctnittlinie von
ü.i[3erkante Außenwaü uü (]nrkante [Bchhaut
uü dem rntürl icheri(Ëlände bzw. der aw'enzenden Ver
kdlrsflä(ile (StraßertBlenztrlg) t)estimmt uü als nax .
ßH3 fu;gesetzt.

fütgneutu fW3

f:t)r die (;ebletstel le

4.5DÜ

B
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lO.1 .3 Firsthöhe
Diese wird als die H(}he zwischen der Oberkante [)ach
first und dem Schnittwnkt (]er (Xprfläche Außenwand

mit dern natürl ichen Gelände bzw. der arHrenzenden
Verkehrsfläche(Straßenbegrenzungslinie) bestimmt

und als max. Maß festgesetzt

festgesetztes Maß

für die (ëbietsteile8

Fll .Fl? uuo 'ËI
'1'2.SOLA" l)M. 'l'l.a@:ë

J-- ßa9
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Landesbauor(kung (Lbau0)
für Rheinland-Pfalz
vom 27. Februar 197q

in der Fassung vom 20. Juli 1982
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11 . AUSURE aSTALTUNG

(S 123 Abs.l Nr.l LBau0)

ll . l Im gesamten Geltungsbereich des BebauurBsplanes sind
a[ [ganein Satte[-, Warm- und Pu]t(lacher
zuläss ig .

11 .2 Die Dachneigung wird von min. 25' bis max. [10' fest-
gesetzt. wobei bei asynmetrischer Dachformation der
large Flächenschenkel maßgebend ist

11 .3 Kniestöcke (fbß zwischen (]em Schnittpunkt der Außen-

kante des Gebäudes mit der Oberkante Rohbau(decke des
(]achunterl iegendert (lëschosses und der Oberkante [)ach-
haut) sind bis zu einer Höhe von max. 0,75 m zulässig

f

q

i;iii':l;ia :iiFii

ll .q Vutikal strtkturia'te [bchauftniterl uU [bchflächen-
fmster sohle [bdaeinsctnitte mit max. 1/3 (Jer (3ebäude-

län® sith mlässig.
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12 FASAHNaSTALTUNG ER BAUICHN AWA(EN
(S 123 Abs.l Nr.l LBau0)

12.1 Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasierten
oder glänzenden Materialien, Kunststoff-, Asbest-
zanent-, Bitumen- oder Metallelanenten sind nicht
zu lässig .
Ewfehlurw : Folgende Material ien sol len hauptsächl ich
Verwendung finden : Putz, Sichtmauerwerk. Holz, Sandstein





13 aSTALWNG, ER MIMT ÜBmBAUTEN UWmTüagLACHEN
(S 123 Abs. l Nr.5 LBau0)

13.1 Die nicht überbauten Q"undstücksflächen bebauter (grund-
stücke sind gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen,
soweit sie nicht als Zufahrt oder als notwendige Stell
platzflächen benötigt Herden .
Hangbereiche, in denen zur Bo(]enstabilität besondere
Stützmaßnafvren notwendig werden. sind als ba)flanzte
Böschungen (Pflanzarten gem. Aufstel lung), bzws. mit
Stützmauern aus Natursteinen zu gestalten
Die nicht [jberbauten Flächen. die auf der Straßenseite
der bebauten Grundstücke l iegen, sind als Vorgarten zu
betrachten .
Im Vorgarterlbereich dürfen die Grundstückszufälrten und
-zuwege nur in der erforderl schen Breite befestigt verden
Bodenversiegelnde[)ecken sind unzu]ässig.
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Planausschn itt

Flächennutzungsplan 1 985-95
M. 1 :5(X)O

Verbandsuerneinde Lambrecht(Pfalz)





1 . LAa HS nANaBIEHS

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
"Luhrbachtal" der Stadt Lambrecht befindet sich
arn nördlichen Stadtrand unmittelbar an der Ge-
markur39sgrenze zu Deidesheim.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt

im Norden. Nordosten und Nordwesten

durch die (;ernarkungsgrenze

im Osten und -Südosten:

durch den forsMirtschaftl schen Weg

(H(Hparzelle 1832/1 )

im Süden:
durü die Grundstlicksparzel le 1 972

im Westen und Südwesten:
durch die Lambertskreuzstraße
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2. &RÜUSICHTIGUNG
ünRUC)WWnR nANUNGm

Der Flächennutzungsplan sieht das Gebiet
"nördl iches Luhrbachtal" als Wohnbaufläche

(ca. 60 % des Geltungsbereiches) und als öffentliche
Grtinfläc:he (ca. [K) % des Geltungsbereiches) vor
Weitere Darstel lungen sind für diesen Bereich im
Flächennutzungsplan nicht aufgenormnl .
Mit der Festsetzung des östl schen Gebietstei les
(AI und A2) entlang der Luhrbachstraße als "Reines
Wohngebiet (VIR)" und des südwestl iches Gebietstei les
(BI) als "Allganeines Wohngebiet (WA)" ist dem Ent
pvicklurusgebot des S 8 Abs.2 BBauG Rechnung

getragen .
(;wen die Darstel lungen des Flächennutzurusplanenes

bezügl ich des -Bebauungsplangebietes "L:uhr-
bachtal" wurden im Aufstellungsverfahren keine Be-
denken geäußert.
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3. WnlCn UUBmKITN

[)as Plangebiet weist eine z.T. starke Hangigkeit
auf, die längs des Taleinschnittes von Süd nach
Nord bzw. quer dazu von West nach Ost
ansteigt
Die Höhendifferenz beträgt in Längsrichtung auf
ca. 350 m entlang der Talsohle ca. 25 bis 30 m
und in Q.,errichtung auf ca. 20 bis 60 m zwischen
Erschl ießurusstraße und Waldrand (forstwirtschaft
löcher Weg) ca. 5 bis 15 m.

Die im -Plangebiet befindl schen Grundstücke sind
mit Ausnallne der öffentl ichen Grünfläche (Feucht-
senke) als Wohnbaufläche genutzt und zum größten
Teil bebaut
Der Baubestand stellt sich im wesentlichen als
Ein- und Zweifartiil ienhausbebauurw in affe"er Bau-
weise dar.
Die Grundflächenzahlen und Geschoßflächenzahlen be-
wegen sich innerhalb der nach S 17 BauNVO zulässigen
Horte .





q. ERSCHLIESSUNG UND WRSWGUNG

Die innere Erschl meßung des Luhrbachtales erfolgt
tiber die östl ichs Luhrbachstraße und die Lamberts-
kreuzstraße als Stichstraßen. die auf Deidesheimer
Gamrkung in forstwirtschaftl sche Wege bzw. Wald-

wege übergehen.
Die Larilbertskreuzstraße im Westen der Talsohle soll
als befahrbarer Wohnweg mit einer q m breiten Fahr-
gasse und einertl mindestens auf einer Seite ausge-
bildeten 1,50 m breiten (iehstreifen best=ehen, der
im Begegnungsfall ausnartnweise von Kraftfahrzeugen
befahren und bei Inkaufnafxn mögl scher Schäden auch
zum Aufstel len von L:eu(sten und Seht laerm benutzt
werden kann.

Am Ende des Hohnweges ist ein Wendehariiner für
Personenkraftwagen vorgesehen; er mißt insges .
ca. 13, CX) m x 9, 00 m
Die Breite der östl icheri Luhrbachstra13e beträgt an
ihrer sctxnalsten Std le im Anbindungsbereich der
LUFT)ertskreuzstraße 5,51) m. Sie ist als Anlieger-
straße aJsgebi Idet und bietet in Tei labsclnitten
(entlang der Feuchtsenke) ausreichend Platz für den
ruhenden Verkehr. der in Längsaufstel lung vorgesehen

Die Ver- und ültsorgung des vorwiegend bebauten Plan-
gebietes ist über das bestehende Ortsnetz der Stadt
Lanbrecht gesichert. Die Versorgurw mit elektrischer
Energie wird noch- o(Ër nie(]erspalnungsseitig mittels
Frei- oder Erdkabel leitungen gewährleistet .

ist
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5. ZIELE UND ZWCm ES nBAUUN(;SnAWS

Die Aufstel lung des Bebauungsplanes erfolgt auf
der Grundlage der Beschlußfassung des Stadtrates
Lamprecht in der Sitzung vcn 28.3.85.
Der Bebauungsplan "Luhrbachtal" beinhaltet
durch Festsetzung folgende Ziele:
- Neuordnung und Sichersten lung einer geordneten
städtebaul schen und landschaftsorientierten Ent-
wicklung(Baultickenschl meßung )

Freihaltung der Talniederung von iegl scher Be-
bauung durch Festsetzung als öffentl sche Grünfläche
mit der Zweckbestirrmung "Feuchtsenke" ( im Bebauungs

plan zusätzl ich umgrenzt als Fläche für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der
Landschaft n. S 9 Abs.l Nr.20 und Abs.6 BBauG)
- Wahrung und Schaffung eines ansprechenden
Siedlungsbi Ißes durch Gestaltungsfestsetzungen,
insbesondere (über die Gestaltung der [)dächer. der
(3ebäudehöhen. der Außenwände und der Grundstück-
freiflächen .
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6 . KOSHN

Das Plangebiet ist voll erschlossen und Kosten für
eine erforderl sche Erschl meßung fallen der Stadt
zunächst nicht an.

7. nANWRWIRKLlmUNG

Für die noch bebaubaren Grundsttjcke der Tei Igebiete
AI und A2 sind die bisherigen forrnm und Grenzen
weitgehend aufzuheben.

t (Pfalz), den 28. Mä rz 1985

,''\ 4,pü.,c
Stadtb ti rge rme l stern n

BESTÄTIGUNG.

Diese Begründung::zum Bebauungsplan ''Luhrbachtal" der
Stadt Lambrecht (Pfalz) hat mit dem Bebauungsplan und den
textl. Festsetzungen in der Zeit vom

23. 12. 1985 bis 31 . 1 . 1986

öffentlich ausgelesen.
Lambrecht (Pfalz), den 28.Mai 1986
Ve rband sg eme i- ndeverwal tung
In 'Vertretung

g
Beigeordneter
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